
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 24. April 1985 

1548. Nutzungsplanung Schönenberg 
Mit Beschlüssen vom 6. Juni 1984 und 14. Dezember 1984 setzte die Ge-
meindeversammlung Schönenberg die kommunale Nutzungsplanung 
fest. Sie umfasst eine Bau- und Zonenordnung mit zugehörigem Zonen-
plan, zwei Kernzonenpläne betreffend Vorder- und Hinter-Schönenberg4  
sowie den Dorfteil Tannen und einen Erschliessungsplan mit Bericht. 

Gegen diese Beschlüsse sind gemäss Bestätigungen vom 16. Oktober 
bzw. 7. September 1984 weder bei der Baurekurskommission noch beim 
Bezirksrat Rekurse hängig. 

Die Vorlage gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Sie kann als zweck-
mässige Regelung genehmigt werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung Schönenberg vom 6. 
Juni und 14. Dezember 1984 über die Festsetzung der Nutzungsplanung, 
bestehend aus Bau- und Zonenordnung, Zonenplan, zwei Kernzonen-
plänen sowie Erschliessungsplan mit Bericht, werden genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Schönenberg wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I 
gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Schönenberg, 8821 Schönenberg 
(unter Rücksendung eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Dos-
siers und mit der Bitte, der Baudirektion 25 Exemplare der gedruckten 
Bauordnung mit Zonenplan zuzustellen), das Verwaltungsgericht, die 
Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffent-
lichen Bauten. 

Zürich, den 24. April 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 


